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RS OGH 1952/10/1 3Ob575/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1952

Norm

EheG §49 Satz2 E

Rechtssatz

Daß der Kläger die eheliche Gemeinschaft schon seit Jahren aufgegeben hat, mit einer anderen Frau zusammenlebt

und daß aus diesem Zusammenleben Kinder hervorgegangen sind, bildet kein Hindernis für die Anwendung des § 49

Satz 2 EheG.

Entscheidungstexte

3 Ob 575/52
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